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Luchs und Biber stehen 
auf der Abschussliste
In Graubünden gibt es nur wenige Luchse und Biber. Dennoch soll ihr Schutz mit dem revidierten 
eidgenössischen Jagdgesetz gelockert werden. Das wollen die Umweltverbände verhindern.

von Ursina Straub

Nur zwei Biberfamilien
haben laut der Umwelt-
organisation Pro Natura
in Graubünden feste Re-
viere. Im ganzen Kanton,

so schätzt die Organisation, gibt es
20 bis 30 Tiere. Die genaue Anzahl 
will man jetzt mit einem Monitoring 
ermitteln.

«Graubünden ist noch ein Rand-
gebiet, was die Rückkehr des Bibers an-
geht», sagt Sara Wehrli von Pro Natura 
Schweiz. Und doch soll der Schutz des 
Bibers mit der Teilrevision des eid-
genössischen Jagdgesetzes gelockert
werden. Und auch der Schutz von Wolf 
und Luchs würde aufgeweicht. «Das ist
ein Rundumschlag gegen geschützte
Arten», sagt Wehrli, die bei Pro Natura 
für Jagdpolitik und grosse Beutegreifer
zuständig ist.

Am 24. April wird sich die Umwelt-
kommission des Ständerats zum Ent-
wurf der Gesetzesrevision äussern und
ihre Empfehlung für den Ständerat ab-
geben. Die Umweltverbände WWF, Pro 
Natura und Bird Life sind sich aber 
jetzt schon einig: Falls der Gesetzes-
vorschlag unverändert vom Parlament
angenommen wird, werden sie ein Re-
ferendum ernsthaft prüfen. «Das eid-
genössische Jagd- und Schutzgesetz,
das eben nicht nur ein Jagd-, sondern 
auch ein Schutzgesetz für wild leben-
de Säugetiere und Vögel ist, würde
dann nämlich zu einem reinen Ab-
schussgesetz», sagt Wehrli.

Geschützte Art wird zu Schädling
Für den Biber würde das gemäss Wehr-
li bedeuten, dass bereits Abschüsse
getätigt werden könnten, bevor ein
Schaden vorliegt. «Die Kantone könn-
ten schon bei einem befürchteten

Schaden eingreifen.» Beispielsweise,
weil befürchtet wird, dass ein Biber-
damm Kulturland unter Wasser setzt.
Oder die Biber ein Bahntrasse unter-
graben oder Frassschäden an einem 
Maisfeld anrichten. «Geschützte Arten 
werden damit zu Schädlingen erklärt»,
so Wehrli. «Man baut sie zum Feind-
bild auf.»

Dabei werde ausser Acht gelassen,
dass der Biber einen positiven Effekt 
auf die Natur- und Artenvielfalt habe,
sagt Wehrli. «Denn er renaturiert gra-
tis Gewässer.» Zudem seien Konflikte 
mit dem Biber gut lösbar. «Indem man 
etwa den Wasserstand vor einem
Damm absenkt oder einen Verbiss-
schutz an gefährdeten Einzelbäumen 
anbringt.»

Neu sollen Kantone entscheiden
Die Umweltverbände fordern deshalb,
dass bei geschützten Arten keine Ab-
schüsse auf Vorrat möglich sind und 
dass weiterhin der Bund entscheiden 
soll, wann in den Bestand einer ge-
schützten Art eingegriffen werden
darf. Neu soll dies nämlich Sache der 
Kantone sein. «Das würde bedeuten,
dass jeder Kanton das revidierte Jagd-
gesetz womöglich anders interpre-
tiert», sagt Gabor von Bethlenfalvy,

Verantwortlicher für Grossraubtiere
beim WWF Schweiz. «Das wäre beim 
Wolf und Luchs fatal.» Diese raum-
greifenden Arten müssten über die
Kantonsgrenzen hinweg betrachtet
werden, ist Bethlenfalvy überzeugt,
oder sogar international.

Gefahr von Inzucht
Gemäss der Forschungsstelle für Gross-
raubtiere Kora gibt es in der Schweiz 
rund 200 ausgewachsene Luchse und 
in Graubünden rund zehn.

Im gesamten Alpenbogen kommt
der Schweiz in Sachen Luchs eine tra-
gende Rolle zu.Wenn hier Luchse abge-
schossen würden, habe dies signifikan-
te Auswirkungen auf den Bestand der 
Alpenländer, sagt Bethlenfalvy. «So-
lange die Gefahr von Inzucht besteht,
darf man den Bestand nicht dezimie-
ren.»

Problematischer Umgang
Auslöser für die jetzige Revision des 
eidgenössischen Jagdgesetzes ist eine 
Motion des Bündner CVP-Ständerates 
Stefan Engler. Die Motion Engler
mit dem Titel «Zusammenleben von 
Wolf und Bergbevölkerung» will den 
Schutzstatus des Wolfes lockern und 
den Kantonen mehr Kompetenzen
übertragen. Dies soll aber innerhalb
der Berner Konvention erfolgen, wel-
che die wild lebenden Pflanzen und 
Tiere in Europa schützt.

«Mit dem heutigen Gesetzes-
vorschlag wird aber nicht nur der
Schutz des Wolfes gelockert, auch
andere geschützte Tierarten stehen auf
der Abschussliste – das sehen wir als 
sehr problematisch an», sagt Bethlen-
falvy. «Jetzt geht es grundsätzlich um 
den Umgang mit geschützten Arten.»

Laut dem WWF-Vertreter nehmen 
die Umweltverbände die Gesetzes-
revision genau unter die Lupe und
analysieren, was sie für den Arten-
schutz bringt. «Wir betrachten das Ge-
samtpaket. Erst dann entscheiden wir 
uns für oder gegen das Referendum.»

«Die Kantone 
könnten schon bei 
einem befürchteten 
Schaden eingreifen.»
Sara Wehrli
Pro Natura Schweiz

Balgende Jungluchse: Mit der Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes dürften auch Luchse erlegt werden.  
Bild Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

«Jetzt geht es 
grundsätzlich um 
den Umgang mit 
geschützten Arten.»
Gabor von Bethlenfalvy
WWF Schweiz

Auch der Biber ist im Visier: Fotofallenbilder eines Bibers 
am Ausserheinzenberg. Bilder Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

Den Steuervogt etwas in die Schranken weisen
Die FDP ist die «Steuersenker-Partei». Und sie wird diesem Ruf auch gerecht. Auf kantonaler Ebene und in der Stadt Chur werden 
parlamentarische Vorstösse deponiert, damit der Staat den Bürgerinnen und Bürgern weniger tief in die Tasche greifen kann.

von Dario Morandi 

Es ist Wahlkampfzeit und Grossrätin 
Angela Casanova-Maron aus Domat/
Ems sowie ihre Partei, die FDP, haben 
Grosses vor. Sie möchten Graubünden 
als Wohnkanton attraktiver machen.
Und wie wollen sie dies bewerkstelli-
gen? Ihr Weg führt über den Geldbeu-
tel beziehungsweise über eine Steuer-
senkung auf Kapitalleistungen. Mit an-
deren Worten: All jene Ruheständler 
innerhalb und ausserhalb des Kantons,
die sich von der Pensionskasse ihr an-
gespartes Alterskapital auszahlen las-
sen,sollen künftig weniger Geld an den
Staat abliefern müssen.

Ein Spitzenplatz für Graubünden
Ihre Idee hat Casanova-Maron in einen 
parlamentarischen Auftrag gekleidet,
der diese Woche von der FDP-Fraktion 
im Grossen Rat eingereicht wird. Kon-
kret fordert die Partei die Regierung 

auf, Steuersatz und Progression bei der 
Besteuerung von Kapitalleistungen «so 
anzupassen, dass Graubünden im
interkantonalen Vergleich einen Spit-
zenplatz einnimmt», wie es im Vor-
stoss heisst. Im interkantonalen Ver-
gleich sei die Besteuerung von Pen-
sionskassen-Auszahlungen zu wenig
attraktiv. Und: «Insbesondere bei höhe-
ren Kapitalleistungen und bei allein-
stehenden Personen ist die Besteue-
rung bei zwei Dritteln der Kantone tie-
fer als in Graubünden.»

Zehn Millionen Franken weniger
Aktuell wird in Graubünden ein Kapi-
talbezug bei Alleinstehenden mit vier 
und bei Verheirateten mit 2,6 Prozent 
belastet. Würde die Steuerreduktion
umgesetzt, müsste der Kanton gemäss 
Auskunft von Toni Hess, dem stellver-
tretenden Chef der Steuerverwaltung,
jährlich auf etwa zehn Millionen Fran-
ken verzichten. Diese Zahl basiert auf 

4700 Personen, die sich 2016 in Grau-
bünden ihr Pensionskassenkapital
auszahlen liessen. Hess führt ein ent-
sprechendes Zahlenbeispiel auf: Be-
läuft sich das ausbezahlte Alterskapi-

tal auf eine Million Franken, kassiert 
der Kanton bei Alleinstehenden 40000 
Franken, bei Verheirateten sind es
26000 Franken.Dazu gesellen sich aber
noch Gemeinde-, Bundes- und Kirchen-
steuern.

Nach Ansicht von Grossrätin Casa-
nova-Maron wäre die zehn Millionen 
Franken schwere Einbusse für die
Staatskasse verkraftbar. «Wenn durch 
die Steuersenkung mehr Menschen im 
Kanton Wohnsitz nehmen, erhöhen
sich die Einnahmen aus der Einkom-
mens- und Vermögenssteuer. Der Ver-
lust wäre damit bald wieder wettge-
macht», glaubt sie.

Kein Wahlkampfinstrument
Nun stellt sich die Frage: Benutzt die 
FDP den Vorstoss, um den Wahlkampf 
zu befeuern? Denn im Juni werden Re-
gierung und Grosser Rat gewählt. Ganz 
von der Hand zu weisen ist diese Ver-
mutung nicht, zumal die FDP angekün-

digt hat, sich auch in der Stadt Chur 
für eine Steuersenkung einzusetzen
(Ausgabe vom Freitag). Für Casanova-
Maron ist die Forderung kein Instru-
ment, um das Volk milde stimmen zu 
können. «Das Ganze ist auch kein
Steuergeschenk», stellt sie klar. Die Ein-
nahmen des Kantons gingen laufend 
zurück, und wenn man mit einer
Steuerreform Graubünden als Wohn-
ort attraktiver gestalten könne, werde 
sich das bestimmt auszahlen.

Mit Zurückhaltung begegnen
Regierungsrätin Barbara Janom Stei-
ner hat zwar noch keine Kenntnis vom 
FDP-Vorstoss. Forderungen nach
Steuersenkungen begegnet die Finanz-
direktorin aber mit Zurückhaltung. Be-
vor man darüber sprechen könne,
müsse klar sein, welche Auswirkungen 
der Neue Finanzausgleich des Bundes 
sowie die Steuervorlage 17 auf den
Bündner Staatshaushalt hätten.

«Das Ganze ist auch 
kein Steuergeschenk.»
Angela Casanova-Maron 
FDP-Grossrätin


